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Gemeinde Rastede
Sammeländerung

9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 C 

„Wahnbek - Ipwege“
Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen 23.09.2019

kobbe
Textfeld
Anlage 5 zur Niederschrift BauA-ö-23-09-19
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Lageplan
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Luftbild

Schulstraße

Butjadinger Straße

B-Plan Nr. 13C,
3. Änderúng

B-Plan Nr. 13,
9. Änderúng
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Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan

Schulstraße

Butjadinger Straße
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Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 13 C

Reine Wohngebiete

Allgemeine Wohngebiete

1. und 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 13 c 
hier nicht relevant

II

II

II

II

II

II
I

I

I

I
II

I

I

Hinter den Linden

Reihenhäuser

Feldstraße
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Änderungen Bebauungsplan Nr. 13

Allgemeine Wohngebiete
Mischgebiete

II

III

II

II
I

II

II

Reihenhäuser

II

II
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Ausschnitt aus der Karte 3 Zielkonzept Rastede Ortskern für den Bereich dieser 1. Änderung

Butjadinger Straße
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Ziele des Konzepts zur verträglichen Innenentwicklung

Für die blaue Zone wurden im Konzept folgende maximale 
Kennziffern definiert:

Maximal zwei Vollgeschosse ohne Staffelgeschoss
Maximal eine Wohneinheit je 140 qm Baugrundstück
Maximal 8 Wohneinheiten
Begrenzung der Traufhöhe auf maximal 6,50 m
Begrenzung der Gebäudehöhe auf maximal 10,50 m

Für die grüne Zone wurden im Konzept folgende maximale 
Kennziffern definiert:

Maximal zwei Wohneinheiten je Einzelhaus/ DHH; je angefangene 600/ 
300 qm GS 1 WE EH/ DHH

Maximal I Vollgeschoss; ggf. mit Begrenzung der Traufhöhe (z.B. 4,0 m) 
und der Gebäudehöhe; ggf. Ausschluss von Staffelgeschossen 
Einzelfallprüfung 
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Übersichtsplan Teilbereiche 1 und 2
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II

Reihenhäuser

Übersichtsplan Teilbereiche 1 und 2
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Textliche Festsetzungen Teilbereich 1 – Entwurf -

Bebauungsplan Nr. 13 (westlich der Butjadinger Straße) Teilbereich 1 (Süden) 

1. Innerhalb der gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete und der ge-
mäß § 6 BauNVO festgesetzten Mischgebiete sind gemäß § 20 BauNVO II Vollgeschosse 
zulässig. 

2. In den gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten sind gemäß § 22 
(2) BauNVO nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig. Innerhalb des im Übersichtsplan ge-
kennzeichneten Bereiches sind auch Reihenhäuser zulässig. 

3. In den gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten und den gemäß  
§ 6 BauNVO festgesetzten Mischgebieten sind gemäß § 9 (1) Nr. 6 BauGB maximal 1 
Wohneinheit je 140 qm Baugrundstück bzw. maximal 8 Wohneinheiten je Einzelhaus zu-
lässig. 

4. Gemäß § 16 (2) BauNVO in Verbindung mit § 18 (1) BauNVO werden für die gemäß § 4 
BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete und die gemäß § 6 BauNVO festge-
setzten Mischgebiete die zulässigen Höhen baulicher Anlagen durch die Festsetzung der 
zulässigen Trauf- und Gesamthöhe bestimmt. Die zulässige maximale Traufhöhe 
(Schnittpunkt zwischen dem untersten Punkt der Dachhaut und dem aufgehendem Mau-
erwerk) beträgt 6,5 m über Bezugsebene, die maximal zulässige Gesamthöhe beträgt 
10,5 m über Bezugsebene. Die Maximalwerte beziehen sich auf die Oberkante der Fahr-
bahn (in fertig ausgebautem Zustand) der nächstgelegenen Erschließungsstraße (Be-
zugsebene), gemessen senkrecht von der Straßenachse auf die Mitte der straßenseiti-
gen Gebäudefassade. Soweit zwei Erschließungsstraßen angrenzen, ist die Straße mit 
dem geringeren Abstand zur baulichen Anlage maßgebend. Ausgenommen von der Hö-
henbegrenzung sind Dachgauben, Zwerchhäuser, Zwerchgiebel und Abwalmungen. 

 


Bebauungsplan Nr. 13 (westlich der Butjadinger Straße) Teilbereich 1 (Süden)

1. Innerhalb der gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete und der gemäß § 6 BauNVO festgesetzten Mischgebiete sind gemäß § 20 BauNVO II Vollgeschosse zulässig.

2. In den gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten sind gemäß § 22 (2) BauNVO nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig. Innerhalb des im Übersichtsplan gekennzeichneten Bereiches sind auch Reihenhäuser zulässig.

3. In den gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten und den gemäß 
§ 6 BauNVO festgesetzten Mischgebieten sind gemäß § 9 (1) Nr. 6 BauGB maximal 1 Wohneinheit je 140 qm Baugrundstück bzw. maximal 8 Wohneinheiten je Einzelhaus zulässig.

4. [bookmark: OLE_LINK567][bookmark: OLE_LINK568][bookmark: OLE_LINK569][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK576][bookmark: OLE_LINK577][bookmark: OLE_LINK578][bookmark: OLE_LINK588][bookmark: OLE_LINK589][bookmark: OLE_LINK590]Gemäß § 16 (2) BauNVO in Verbindung mit § 18 (1) BauNVO werden für die gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete und die gemäß § 6 BauNVO festgesetzten Mischgebiete die zulässigen Höhen baulicher Anlagen durch die Festsetzung der zulässigen Trauf- und Gesamthöhe bestimmt. Die zulässige maximale Traufhöhe (Schnittpunkt zwischen dem untersten Punkt der Dachhaut und dem aufgehendem Mauerwerk) beträgt 6,5 m über Bezugsebene, die maximal zulässige Gesamthöhe beträgt 10,5 m über Bezugsebene. Die Maximalwerte beziehen sich auf die Oberkante der Fahrbahn (in fertig ausgebautem Zustand) der nächstgelegenen Erschließungsstraße (Bezugsebene), gemessen senkrecht von der Straßenachse auf die Mitte der straßenseitigen Gebäudefassade. Soweit zwei Erschließungsstraßen angrenzen, ist die Straße mit dem geringeren Abstand zur baulichen Anlage maßgebend. Ausgenommen von der Höhenbegrenzung sind Dachgauben, Zwerchhäuser, Zwerchgiebel und Abwalmungen.
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Textliche Festsetzungen Teilbereich 1 – Entwurf -

5. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO sind in den  Allgemei-
nen Wohngebieten und Mischgebieten oberhalb des 2 Vollgeschosses Staffelgeschosse 
unzulässig. 

6. Alle weiteren Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 13, inklusive der bisher erfolgten 
rechtskräftigen Änderungen gelten in dem Teilbereich fort. 


5.	Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO sind in den  Allgemeinen Wohngebieten und Mischgebieten oberhalb des 2 Vollgeschosses Staffelgeschosse unzulässig.

6.	Alle weiteren Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 13, inklusive der bisher erfolgten rechtskräftigen Änderungen gelten in dem Teilbereich fort.
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Bebauungsplan Nr. 13 (westlich der Butjadinger Straße) Teilbereich 2 (Norden) 

7. Innerhalb der gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete ist gemäß § 20 
BauNVO I Vollgeschoss zulässig. 

8. Gemäß § 16 (6) BauNVO kann in den gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen 
Wohngebieten abweichend von der Festsetzung eines Vollgeschosses ein zweites Voll-
geschoss zugelassen werden, vorausgesetzt, dass zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlus-
ses der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 bereits ein bauordnungsrechtlich ge-
nehmigtes zweites Vollgeschoss vorhanden war. 

9. In den gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten sind gemäß § 22 
(2) BauNVO nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 

10. In den § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten sind gemäß § 9 [1] Nr. 6 
BauGB bei Einzelhäusern je angefangene 600 qm Grundstücksfläche und bei Doppelhäu-
sern je angefangene 300 qm Grundstücksfläche eine Wohneinheit zulässig. Je Einzelhaus 
bzw. je Doppelhaushälfte sind insgesamt maximal 2 Wohneinheiten zulässig. Abweichend 
sind in den Allgemeinen Wohngebieten eine höhere Anzahl an Wohnungen bis zum ge-
nehmigten Bestand zulässig, vorausgesetzt, dass zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlus-
ses der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 dieser Bestand an Wohnungen bereits 
bauordnungsrechtlich genehmigt war.  

Textliche Festsetzungen Teilbereich 2– Entwurf -


Bebauungsplan Nr. 13 (westlich der Butjadinger Straße) Teilbereich 2 (Norden)

7.	Innerhalb der gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete ist gemäß § 20 BauNVO I Vollgeschoss zulässig.

[bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK158][bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK120]8.	Gemäß § 16 (6) BauNVO kann in den gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten abweichend von der Festsetzung eines Vollgeschosses ein zweites Vollgeschoss zugelassen werden, vorausgesetzt, dass zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 bereits ein bauordnungsrechtlich genehmigtes zweites Vollgeschoss vorhanden war.

9.	In den gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten sind gemäß § 22 (2) BauNVO nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig.

[bookmark: OLE_LINK163][bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK165]10.	In den § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten sind gemäß § 9 [1] Nr. 6 BauGB bei Einzelhäusern je angefangene 600 qm Grundstücksfläche und bei Doppelhäusern je angefangene 300 qm Grundstücksfläche eine Wohneinheit zulässig. Je Einzelhaus bzw. je Doppelhaushälfte sind insgesamt maximal 2 Wohneinheiten zulässig. Abweichend sind in den Allgemeinen Wohngebieten eine höhere Anzahl an Wohnungen bis zum genehmigten Bestand zulässig, vorausgesetzt, dass zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 dieser Bestand an Wohnungen bereits bauordnungsrechtlich genehmigt war. 
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11. Gemäß § 16 (2) BauNVO in Verbindung mit § 18 (1) BauNVO werden für die gemäß § 
4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete die zulässigen Höhen baulicher 
Anlagen durch die Festsetzung der zulässigen Trauf- und Gesamthöhe bestimmt. Die 
zulässige maximale Traufhöhe (Schnittpunkt zwischen dem untersten Punkt der Dach-
haut und dem aufgehendem Mauerwerk) beträgt 4 m über Bezugsebene, die maximal 
zulässige Gesamthöhe beträgt 9,5 m über Bezugsebene. Die Maximalwerte beziehen 
sich auf die Oberkante der Fahrbahn (in fertig ausgebautem Zustand) der nächstgele-
genen Erschließungsstraße (Bezugsebene), gemessen senkrecht von der Straßenach-
se auf die Mitte der straßenseitigen Gebäudefassade. Soweit zwei Erschließungsstra-
ßen angrenzen, ist die Straße mit dem geringeren Abstand zur baulichen Anlage maß-
gebend. Ausgenommen von der Höhenbegrenzung sind Dachgauben, Zwerchhäuser, 
Zwerchgiebel und Abwalmungen. 

12. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO sind in den Allgemei-
nen Wohngebieten Staffelgeschosse unzulässig. 

13. Alle weiteren Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 13, inklusive der bisher erfolgten 
rechtskräftigen Änderungen gelten in dem Teilbereich fort. 

Textliche Festsetzungen – Entwurf -


11.	Gemäß § 16 (2) BauNVO in Verbindung mit § 18 (1) BauNVO werden für die gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete die zulässigen Höhen baulicher Anlagen durch die Festsetzung der zulässigen Trauf- und Gesamthöhe bestimmt. Die zulässige maximale Traufhöhe (Schnittpunkt zwischen dem untersten Punkt der Dachhaut und dem aufgehendem Mauerwerk) beträgt 4 m über Bezugsebene, die maximal zulässige Gesamthöhe beträgt 9,5 m über Bezugsebene. Die Maximalwerte beziehen sich auf die Oberkante der Fahrbahn (in fertig ausgebautem Zustand) der nächstgelegenen Erschließungsstraße (Bezugsebene), gemessen senkrecht von der Straßenachse auf die Mitte der straßenseitigen Gebäudefassade. Soweit zwei Erschließungsstraßen angrenzen, ist die Straße mit dem geringeren Abstand zur baulichen Anlage maßgebend. Ausgenommen von der Höhenbegrenzung sind Dachgauben, Zwerchhäuser, Zwerchgiebel und Abwalmungen.

12.	Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO sind in den Allgemeinen Wohngebieten Staffelgeschosse unzulässig.

13.	Alle weiteren Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 13, inklusive der bisher erfolgten rechtskräftigen Änderungen gelten in dem Teilbereich fort.
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Bebauungsplan Nr. 13 C (östlich der Butjadinger Straße) Teilbereich 1 (im Süden) 

14. Innerhalb der gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete sind gemäß 
§ 20 BauNVO II Vollgeschosse zulässig. 

15. In den gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten sind gemäß § 22 
(2) BauNVO nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 

16. In den gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten sind gemäß § 9 
(1) Nr. 6 BauGB maximal 1 Wohneinheit je 140 qm Baugrundstück bzw. maximal 8 
Wohneinheiten je Einzelhaus zulässig. 

17. Gemäß § 16 (2) BauNVO in Verbindung mit § 18 (1) BauNVO werden für die gemäß § 
4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete die zulässigen Höhen baulicher 
Anlagen durch die Festsetzung der zulässigen Trauf- und Gesamthöhe bestimmt. Die 
zulässige maximale Traufhöhe (Schnittpunkt zwischen dem untersten Punkt der Dach-
haut und dem aufgehendem Mauerwerk) beträgt 6,5 m über Bezugsebene, die maxi-
mal zulässige Gesamthöhe beträgt 10,5 m über Bezugsebene. Die Maximalwerte be-
ziehen sich auf die Oberkante der Fahrbahn (in fertig ausgebautem Zustand) der 
nächstgelegenen Erschließungsstraße (Bezugsebene), gemessen senkrecht von der 
Straßenachse auf die Mitte der straßenseitigen Gebäudefassade. Soweit zwei Er-
schließungsstraßen angrenzen, ist die Straße mit dem geringeren Abstand zur bauli-
chen Anlage maßgebend. Ausgenommen von der Höhenbegrenzung sind Dachgau-
ben, Zwerchhäuser, Zwerchgiebel und Abwalmungen. 

 

Textliche Festsetzungen – Entwurf -


Bebauungsplan Nr. 13 C (östlich der Butjadinger Straße) Teilbereich 1 (im Süden)

14.	Innerhalb der gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete sind gemäß § 20 BauNVO II Vollgeschosse zulässig.

[bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK148]15.	In den gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten sind gemäß § 22 (2) BauNVO nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig.

[bookmark: OLE_LINK149]16.	In den gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten sind gemäß § 9 (1) Nr. 6 BauGB maximal 1 Wohneinheit je 140 qm Baugrundstück bzw. maximal 8 Wohneinheiten je Einzelhaus zulässig.

[bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK112]17.	Gemäß § 16 (2) BauNVO in Verbindung mit § 18 (1) BauNVO werden für die gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete die zulässigen Höhen baulicher Anlagen durch die Festsetzung der zulässigen Trauf- und Gesamthöhe bestimmt. Die zulässige maximale Traufhöhe (Schnittpunkt zwischen dem untersten Punkt der Dachhaut und dem aufgehendem Mauerwerk) beträgt 6,5 m über Bezugsebene, die maximal zulässige Gesamthöhe beträgt 10,5 m über Bezugsebene. Die Maximalwerte beziehen sich auf die Oberkante der Fahrbahn (in fertig ausgebautem Zustand) der nächstgelegenen Erschließungsstraße (Bezugsebene), gemessen senkrecht von der Straßenachse auf die Mitte der straßenseitigen Gebäudefassade. Soweit zwei Erschließungsstraßen angrenzen, ist die Straße mit dem geringeren Abstand zur baulichen Anlage maßgebend. Ausgenommen von der Höhenbegrenzung sind Dachgauben, Zwerchhäuser, Zwerchgiebel und Abwalmungen.
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18. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO sind in den  Allgemei-
nen Wohngebieten oberhalb des 2 Vollgeschosses Staffelgeschosse unzulässig. 

19. Alle weiteren Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 13 C, inklusive der bisher erfolg-
ten rechtskräftigen Änderungen gelten in dem Teilbereich fort. 

 

Textliche Festsetzungen – Entwurf -


[bookmark: OLE_LINK150][bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152]18.	Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO sind in den  Allgemeinen Wohngebieten oberhalb des 2 Vollgeschosses Staffelgeschosse unzulässig.

19.	Alle weiteren Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 13 C, inklusive der bisher erfolgten rechtskräftigen Änderungen gelten in dem Teilbereich fort.
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Bebauungsplan Nr. 13 C (östlich der Butjadinger Straße) Teilbereich 2 (im Norden) 

20. Innerhalb der gemäß § 3 BauNVO festgesetzten Reinen Wohngebiete und der § 4 
BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete ist gemäß § 20 BauNVO I Vollge-
schoss zulässig. 

21. Gemäß § 16 (6) BauNVO kann in den gemäß § 3 BauNVO festgesetzten Reinen Wohn-
gebiete und den gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten abwei-
chend von der Festsetzung eines Vollgeschosses ein zweites Vollgeschoss zugelassen 
werden, vorausgesetzt, dass zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses der 3. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 13 C bereits ein bauordnungsrechtlich genehmigtes zweites 
Vollgeschoss vorhanden war. 

22. In den gemäß § 3 BauNVO festgesetzten Reinen Wohngebiete und den gemäß § 4 
BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten sind gemäß § 22 (2) BauNVO nur 
Einzel- und Doppelhäuser zulässig. Innerhalb des im Übersichtsplan gekennzeichneten 
Bereiches sind auch Reihenhäuser zulässig. 

 

Textliche Festsetzungen – Entwurf -


Bebauungsplan Nr. 13 C (östlich der Butjadinger Straße) Teilbereich 2 (im Norden)

20.	Innerhalb der gemäß § 3 BauNVO festgesetzten Reinen Wohngebiete und der § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete ist gemäß § 20 BauNVO I Vollgeschoss zulässig.

[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK105]21.	Gemäß § 16 (6) BauNVO kann in den gemäß § 3 BauNVO festgesetzten Reinen Wohngebiete und den gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten abweichend von der Festsetzung eines Vollgeschosses ein zweites Vollgeschoss zugelassen werden, vorausgesetzt, dass zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 C bereits ein bauordnungsrechtlich genehmigtes zweites Vollgeschoss vorhanden war.

[bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK166][bookmark: OLE_LINK167][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK88]22.	In den gemäß § 3 BauNVO festgesetzten Reinen Wohngebiete und den gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten sind gemäß § 22 (2) BauNVO nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig. Innerhalb des im Übersichtsplan gekennzeichneten Bereiches sind auch Reihenhäuser zulässig.
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23. In den gemäß § 3 BauNVO festgesetzten Reinen Wohngebieten und den gemäß § 4 BauNVO festgesetzten 
Allgemeinen Wohngebieten sind gemäß § 9 [1] Nr. 6 BauGB bei Einzelhäusern je angefangene 600 qm 
Grundstücksfläche und bei Doppelhäusern je angefangene 300 qm Grundstücksfläche eine Wohneinheit zu-
lässig. Je Einzelhaus bzw. je Doppelhaushälfte sind insgesamt maximal 2 Wohneinheiten zulässig. Abwei-
chend sind in den Reinen Wohngebieten und Allgemeinen Wohngebieten eine höhere Anzahl an Woh-
nungen bis zum genehmigten Bestand zulässig, vorausgesetzt, dass zum Zeitpunkt des Satzungsbe-
schlusses der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 C dieser Bestand an Wohnungen bereits bau-
ordnungsrechtlich genehmigt war.  

24. Gemäß § 16 (2) BauNVO in Verbindung mit § 18 (1) BauNVO werden für die gemäß § 3 BauNVO festgesetz-
ten Reinen Wohngebiete und den gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete die zulässigen 
Höhen baulicher Anlagen durch die Festsetzung der zulässigen Trauf- und Gesamthöhe bestimmt. Die zuläs-
sige maximale Traufhöhe (Schnittpunkt zwischen dem untersten Punkt der Dachhaut und dem aufgehendem 
Mauerwerk) beträgt 4 m über Bezugsebene, die maximal zulässige Gesamthöhe beträgt 9,5 m über Bezugs-
ebene. Die Maximalwerte beziehen sich auf die Oberkante der Fahrbahn (in fertig ausgebautem Zustand) der 
nächstgelegenen Erschließungsstraße (Bezugsebene), gemessen senkrecht von der Straßenachse auf die 
Mitte der straßenseitigen Gebäudefassade. Soweit zwei Erschließungsstraßen angrenzen, ist die Straße mit 
dem geringeren Abstand zur baulichen Anlage maßgebend. Ausgenommen von der Höhenbegrenzung sind 
Dachgauben, Zwerchhäuser, Zwerchgiebel und Abwalmungen. 

25. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO sind in den Reinen und Allgemeinen Wohn-
gebieten Staffelgeschosse unzulässig. 

26. Alle weiteren Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 13 C, inklusive der bisher erfolgten rechtskräftigen Än-
derungen gelten in dem Teilbereich fort. 

 

Textliche Festsetzungen – Entwurf -


[bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK173][bookmark: OLE_LINK174][bookmark: OLE_LINK180][bookmark: OLE_LINK183][bookmark: OLE_LINK113]23.	In den gemäß § 3 BauNVO festgesetzten Reinen Wohngebieten und den gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten sind gemäß § 9 [1] Nr. 6 BauGB bei Einzelhäusern je angefangene 600 qm Grundstücksfläche und bei Doppelhäusern je angefangene 300 qm Grundstücksfläche eine Wohneinheit zulässig. Je Einzelhaus bzw. je Doppelhaushälfte sind insgesamt maximal 2 Wohneinheiten zulässig. Abweichend sind in den Reinen Wohngebieten und Allgemeinen Wohngebieten eine höhere Anzahl an Wohnungen bis zum genehmigten Bestand zulässig, vorausgesetzt, dass zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 C dieser Bestand an Wohnungen bereits bauordnungsrechtlich genehmigt war. 

24.	Gemäß § 16 (2) BauNVO in Verbindung mit § 18 (1) BauNVO werden für die gemäß § 3 BauNVO festgesetzten Reinen Wohngebiete und den gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete die zulässigen Höhen baulicher Anlagen durch die Festsetzung der zulässigen Trauf- und Gesamthöhe bestimmt. Die zulässige maximale Traufhöhe (Schnittpunkt zwischen dem untersten Punkt der Dachhaut und dem aufgehendem Mauerwerk) beträgt 4 m über Bezugsebene, die maximal zulässige Gesamthöhe beträgt 9,5 m über Bezugsebene. Die Maximalwerte beziehen sich auf die Oberkante der Fahrbahn (in fertig ausgebautem Zustand) der nächstgelegenen Erschließungsstraße (Bezugsebene), gemessen senkrecht von der Straßenachse auf die Mitte der straßenseitigen Gebäudefassade. Soweit zwei Erschließungsstraßen angrenzen, ist die Straße mit dem geringeren Abstand zur baulichen Anlage maßgebend. Ausgenommen von der Höhenbegrenzung sind Dachgauben, Zwerchhäuser, Zwerchgiebel und Abwalmungen.

25.	Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO sind in den Reinen und Allgemeinen Wohngebieten Staffelgeschosse unzulässig.

26.	Alle weiteren Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 13 C, inklusive der bisher erfolgten rechtskräftigen Änderungen gelten in dem Teilbereich fort.
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§ 3 Örtliche Bauvorschriften gemäß § 84 (3) NBauO 

1. Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften gemäß § 84 (3) NBauO ist identisch mit den 
Geltungsbereichen der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 (Teilbereiche 1 und 2) und der 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 C (Teilbereiche 1 und 2).  

2. Dachform und Dachneigung 

 Die obersten Geschosse von Hauptgebäuden sind nur symmetrisch geneigten Satteldächern, 
Walmdächern und Krüppelwalmdächern mit beidseitig gleicher Traufhöhe zulässig. 

 Die Dächer der Hauptgebäude sind mit Dachneigungen zwischen 20 und 45 Grad zu errichten.  

 Die Vorschriften zur Dachneigung gelten nicht für untergeordnete Gebäudeteile, Quergiebel, 
Dachaufbauten, Krüppelwalme, Vorbauten, Wintergärten, Veranden sowie Garagen, Carports 
und Nebenanlagen i.S. v. § 14 BauNVO. 

 Auf 10 % der Grundfläche sind abweichend geringere Dachneigungen zulässig. 

3. Ordnungswidrigkeiten 

Gemäß § 80 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer diesen örtlichen Bauvorschriften zuwi-
derhandelt. Die Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße bis 
zu 500.000 € geahndet werden.  

 

Örtliche Bauvorschriften – Entwurf -


§ 3	Örtliche Bauvorschriften gemäß § 84 (3) NBauO

1. Geltungsbereich

[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK168]Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften gemäß § 84 (3) NBauO ist identisch mit den Geltungsbereichen der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 (Teilbereiche 1 und 2) und der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 C (Teilbereiche 1 und 2). 

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]2.	Dachform und Dachneigung

[bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK185]	Die obersten Geschosse von Hauptgebäuden sind nur symmetrisch geneigten Satteldächern, Walmdächern und Krüppelwalmdächern mit beidseitig gleicher Traufhöhe zulässig.

	Die Dächer der Hauptgebäude sind mit Dachneigungen zwischen 20 und 45 Grad zu errichten. 

	Die Vorschriften zur Dachneigung gelten nicht für untergeordnete Gebäudeteile, Quergiebel, Dachaufbauten, Krüppelwalme, Vorbauten, Wintergärten, Veranden sowie Garagen, Carports und Nebenanlagen i.S. v. § 14 BauNVO.

	Auf 10 % der Grundfläche sind abweichend geringere Dachneigungen zulässig.

3.	Ordnungswidrigkeiten

Gemäß § 80 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer diesen örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße bis zu 500.000 € geahndet werden. 
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§ 4 Örtliche Bauvorschriften gemäß § 84 (1) NBauO 

4. Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften gemäß § 84 (1) NBauO ist identisch mit den 
Geltungsbereichen des Teilbereiches 1 der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 und des 
Teilbereiches 1 der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 C.  

5. Einstellplätze 

 Gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 2 NBauO wird festgelegt, dass je Wohneinheit 2 Einstellplätze anzule-
gen sind.  

6. Ordnungswidrigkeiten 

Gemäß § 80 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer diesen örtlichen Bauvorschriften zuwi-
derhandelt. Die Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße bis 
zu 500.000 € geahndet werden.  

 

Örtliche Bauvorschriften – Entwurf -


[bookmark: OLE_LINK139][bookmark: OLE_LINK140]§ 4	Örtliche Bauvorschriften gemäß § 84 (1) NBauO

[bookmark: OLE_LINK177][bookmark: OLE_LINK169][bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK171]4.	Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften gemäß § 84 (1) NBauO ist identisch mit den Geltungsbereichen des Teilbereiches 1 der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 und des Teilbereiches 1 der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 C. 

5. Einstellplätze

[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]	Gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 2 NBauO wird festgelegt, dass je Wohneinheit 2 Einstellplätze anzulegen sind. 

6. Ordnungswidrigkeiten

Gemäß § 80 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer diesen örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße bis zu 500.000 € geahndet werden. 
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Beschlussvorschlag:

1.) Dem Entwurf der Sammeländerung zur 9. Änderung des Bebauungsplans 
13 und der 3. Änderung des Bebauungsplans 13 C wird zugestimmt.

2.) Die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange werden gemäß ˛ 13a Abs. 2 Nr. 1 
BauGB in Verbindung mit ˛ 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB im vereinfachten 
Verfahren durchgeführt.

3.) Von einer Umweltverträglichkeitsprüfung wird gemäß ˛ 13 Abs. 3 BauGB 
abgesehen.
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